
Rechtsfrage: Gewaltandrohung gegen Schüler
(Rechtsfortbildung)
Beitrag von „Seph“ vom 16. Februar 2017 12:40

Zitat von Karl Tim

Ich würde NIEMALS einen Schüler anfassen, das ist aus rechtlichen Gründen zu riskant.

Andersherum jedoch:
Sollte mich jemals ein Schüler grob anfassen oder mit Gewalt antun würde ich mich
sofort fallen lassen und laut um Hilfe schreien!

Das dürfte nach hinten losgehen. Den Punkt "Garantenstellung" hat Thamiel bereits super
erläutert.

Zitat von Valerianus

Trapito: Nötigung käme strafrechtlich in Betracht, das Heraustragen ist hierbei
allerdings ziemlich eindeutig das mildeste zur Verfügung stehende Notwehrmittel.

Diese Einschätzung teile ich nicht und frage mich, woher du die Sicherheit nimmst, dass das
Heraustragen (in der Realität eher ein Herausziehen mit Gegenwehr!) das mildeste Mittel für
ein Nichtverlassenwollen des Klassenraums darstellt. Auch den Verweis auf das Hausrecht halte
ich für problematisch. Anders als in entsprechenden Urteilen zum Hausrecht als notwehrfähiges
Rechtsgut geht es hier nicht darum, einen Schüler vom Schulgelände zu entfernen, sondern
lediglich im Rahmen der Hausordnung(!) kurzzeitig aus dem Unterricht. Ein (vorrübergehendes)
Hausverbot darf eine Lehrkraft gar nicht alleine erteilen (das wäre eine Ordnungsmaßnahme),
dementsprechend liegt hier wohl auch keine Verletzung eines entsprechenden notwehrfähigen
Rechtsgutes vor.

Der Verstoß des Schülers richtet sich lediglich gegen die Schulordnung, als
Reaktionsmaßnahmen darauf stehen ausschließlich (!) Erziehungsmittel und (innerhalb einer
Konferenz und/oder mit Schulleitung beschlossenen) Ordnungsmaßnahmen zur Verfügung. Die
gewaltsame Entfernung eines Schülers als Reaktion auf einen Verstoß gegen die Schulordnung
gehört jedenfalls nicht zu den geeigneten Maßnahmen und wird eben nicht durch ein
Notwehrrecht gedeckt...weil m.E. gar kein notwehrfähiges Rechtsgut verletzt wurde. Das sieht
ggf. dann anders aus, wenn der Schüler bereits einen Schulausschluss als Ordnungsmaßnahme
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erhalten hat und dennoch auftaucht.

Zitat von Valerianus

....Vor dem Gewalteinsatz ist diese anzukündigen, wenn die Situation es ermöglicht,
weil das einfach ein milderes Mittel als die direkte Anwendung ist. Und mit sprachlicher
Ankündigung meinte ich nicht "..., würdest du jetzt bitte den ... nicht mehr ins Gesicht
schlagen, so etwas machen wir hier an der Schule doch nicht."

Das hingegen kann ich voll unterschreiben. Das mildeste Mittel in den meisten Fällen, die im
Kontext Schule tatsächlich eine Notwehr/Nothilfe erfordern, dürfte die direkte Ansprache und
Aufforderung zur Unterlassung sein.
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